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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

Von Escher und usteri,
Mitglieder» der gesetzgebenden Rache der helvetischen Republik.

Band m. N". X. Luzern/ den May l7sy. (l5.Floreal, vil.)

Gesetzgebung.
Großer Rath, >3 Hornung.

Beschluß der Botschaft über die Collegia t-

Stifter-
Da nun der Staat in das Eigenthum der Güter

der Colleqiatstifler zufolge des Gesetzes vom i7ten Dec
eintratet, und die Rechte des Vlerbfallcs, wenn man
selbige servers einrichtet, beträchtliche Summen kosten

wurden; so ist es an euch, Bürger Repräsentanten, zu
erkennen.

> i.° Ob die Erben eines abgestorbenen Chorherrn hin-
füro auch das Recht des Dreyßigsten oder dasVe-
nefizium des Verstorbenen, oder aber das ganze
Jahreseinkommen, nach dem Monat des Absterbend
ansprechen können,

s.» Ob diese Gefälle deren Bezahlung nur aus die
Gitter der betreffenden Capitel angewiesen werden
können, mit oder ohne Cnlschädntß abgeschafft
werden sollen oder nicht

FriedrichNütimeyer bey Thun fragt, wem
die Polizcy über die Wirthshäuser zugchörcn soll, wenn
der Wirth Munizipal, oder Agent, oder gar Statthat-
cerist? Cartier will begründ: auf dasM inizipalge.
setz zur Tagesordnung gehen. Custor folgt und ist
aüftrbant, daß dieser Bittsteller nichts wichtigeres auf
dem Herzen hat. Oesch folgt Custorn. Carrard
fodcrt Verweisung, dieser nicht unwichtigen Bemerkun-
gen au die Handwerkscommission. Dieser Antrag wird
angenommen.

Die Munizipalltätcn dcrDistrikte Hör-
gen und Madmenstatten im Canton Zürich
zeigen die Dringlichkeit an, welche statt habe die schlauen
Ansprachen der Stadt Zürich und ihrer habsüchtigen
Munizipalität auf die vermeindlichen Gemeindsgüler zu
untersuchen, indem das Direktorium dicker Stadt schon

z? Güter übergeben have. Fierz wu chert stch, daß
das Direktorium schon zum Voraus solche Abtrctun-
gen gemacht have, da die Sondern« g der Staatsgüter
von den Gcmcindsgittern noch vor den Gesetzgebern
schwebt: er fodert Verweisung an die Staatsgüter-
commission, um in 8 Tagen ein Gutacht n vorzulegen;

Die Fälle, welche die Hermisgcch eines Ges^ er vor, das Gesetz zu machen, daß alle
diese Frage nothwendig machen, und >o zahlreich, daß^Mer, über welche die ehevorigen Rcgierungeg ver«
wir weder unterlassen noch verichieben können, sie eucrerlf-^n, Staatsgüter seyn sollcn. Es cd er glaubt, die

„ '
Umstände seven zum Nachtheil der Verfügung d s Dirck-
toriums über diesen Gegenstand etwas entstellt worden;
denn das Direktorium übergab die Güter wovon hier die

Berathschlagung zu unterwerfen.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums.

Glaire.
Im Namen des Direktoriums der General-Sekretär

Mousson.

Andrrwerth begehrt Vertagung, bis das Dirck

Rede ist, nicht als Gemcindeigenthum, sondern nur
zur einstweiligen Verwaltung, u-dmit bestimmtem Vor-
behalt der Ansprüche des Staats sowohl, als auch all,
s-itiger Parlicularen, an die Munizipalität Zürich :

da nun die meisten dieser Güter einer wirklichen Vcr-
waltung bedürft», so war wohl die Verfügung des Direk-

tvrium die Verzeichnisse über die Klöster-und Slijtcr!toriums sehr zweckmäßig, du je Ver waltung bis zum

«ingeianV bat, woz» er das Direktorium n ucrdi as Entscheid über das E'genthumsrccht dcrftbcn, zcman-
àlabèn will- Custor folge NÜce ist gk-ch rM.i-ldem zu übergebe» der genaue Kenntniß hierüber hat.

nunq, b sonders da das Direktorium schon üaswaljWas nun aber den Grundsatz belrist, weichen <5.erz

hiezu kingeigdcn wurde. Dieser Antrag wird g»gc-> ausstellen will, um die Ansprachen der ehematt! on

»rmuun. jverainen Städte auf ihre Gemeindsguter zu entschci den,



so ist zu bemerken, daß die alten Regierungen zugleich
auch Mumzipalräthe waren, und also alle Stadtgüttr
selbst besorgten: Fierz's Grundsatz also würde wohl die
Sache entscheiden, aber so entscheiden, daß diese Ge-
meinten auch ihres offenbarsten Eigenthums ganz-
lieh beraubt würden: er fodert also Verweisung dieses
Gegenstandes an die StaatSgütercommisstön. —
Fjerz fragt, warum denn die Munizipalität Zürich
sich angemaßt habe aus dem Sihlwald 1400 Klafter Hol?
an ihre Gemeindebürger zu verkaufen, wenn sie diese Gü
ter mir zur Verwaltung erhalten habe, und warum
denn diese Munizipalität jedermann auffodere die all-
fallsigen Ansprachen die man auf diese Güter habe,
innert 4 Wochen vorzubringen, widrigenfalls sie keine

Antwort mehr geben werte t Uebcrhaupt glaubt er da
mehrere dieser vermeintlichen Gemeiudsgüter aus Klöstern
entstunden und alle Kloster zu Nationalgütcm erklärt
worden sind, so müsse auch bestimmt werden, daß
alle Güter, welche vor dem Jahr 152e Klöstergüter
waren, nun zu Nationalgütern erklärt werden sollen.

Ca rtier fodert eine eigene Commission, weil er

tlaubt die allgemeine Commission könne nicht im Gan-
jen über den Gegenstand absprechen.

Zimmer mann sieht die Entscheidung nicht für
so leicht an wie Fier;, er stimmt für Verweisung an
die allgemeine Commission, die er zur Thätigkeit auf,
muntert. C u st 0 r ist auch der Meinung in 8 Tagen
könne die Commission nicht Rapport machen, höchstens

in einem Monat ; über dem glaubt er sich zu erinnern,
daß das Hard und der Sihlwald durch Krieg an Zürich
gekommen und also Staatsgut seye. S e c r e t an stimmt
Zimmermaim bey »nb glaubt, die Commission könne

wohl über die allgemeinen Grundsätze in 5 Tagen ein

Gutachten vorlegen, und wenn ma» den Streit nicht
bestimmt entscheiden könne, müsse man theilen und
sich accomodirc». Carrard bezeugt, daß die Commis-
sion große Schwierigkeiten über diesen Gegenstand zu
arbeiten fand, denn die Grundsätze, daß was Staats-
gut war, Staatsgut seyn soll - nnd was die Regie-
rmig als Stadtgut besorgte, Gemeindgut seyn soll,
reichen nicht hin, sonst könnten diese Grundsätze sogleict
festgesetzt werden: er ist daher in der Ueberzeugung,
daß man nähere Bestimmungen treffen muß, und be-

stimmen sollte, daß z. V> dieses jenes Rechr, Zoll oder
so etwas dem Staat, jenes andere aber den Gemeinden
zngchören könne. Da Kühn Präsident von dieser Com,
mission ist, und er sich erklärte, daß er wegen über-

häuften andern Geschäften nicht bey derselben arbeiten
kann, so fodert er, daß dieser Commission ein neuer
Präsident gegeben werde- der die gehörigen staatswirth.
schaftlichen Kenntnisse besitze.

Fiers kanq nicht Custsr beystimmen und beharret,

aus seinem aiisgcstcllten Grundsatz. Gmür fodert,
daß Zimmermann das Präsidium dieser Commission
übernehme. Der Gegenstand wird der slaalsgül-r»
Commission zugewiesen, um über die Grundsätze in s
Tagen eh. Milachtea vorzulegen. — Gmür will statt
Kühn, Fierz der Commission beyordern. Desloes
fodert Tagesordnung, w il Kulm nur nicht Präsident,
nicht aber nicht Mitglied dieser Commission seyn will.
Man geht zur Tagesordnung.

Das Direktorium federt, daß die Distriktsge-
eichtsschreiber zu? Verminderung ihrer Verantwortlich»
stcit und zur Erleichterung der Bürgschaft, die Eiure-
?gistr!erungsgebüyren und andere zu beziehende Staats-
gelder alle Monat in die staarscasse abgeben können,
und daß also dieser § des Austageàzichunqsgesctzes
abgeändert werde. H über will dieser Botschaft so-

gleich entsprechen. S c c retan fodert Verweisung au
die Finanzcommission. H u b e r s Antrag wird ange«
nommen.

Großer Rath, 20 Hornung.

Präsident: Schlump f.

Es wird eine Botschaft des Direktoriums über deit
Zustand der Rcvublik verlesen, welche im 8-sien St.
des Republik. (V. -.) geliefert wurde. Die Versamm-
lung äussert ihren lauten Beyfall.

H üb er. Die Botschaft des Direktoriums ist ein
Beweis mehr, wie sehr daßelbe das Zutrauen der Na»
tion verdient, welches sie ihm gewährt. Ihre Wahr-
haftiqkeit ist ihr Verdienst, und das Pfand daß die Re-
publik nicht nur gerettet ist, sondern die schönsten Aus.
sichten sü? die Zukunft vor sich habe. Sie zeigt uns

zwar, daß unser Finanzzustaud nicht blühend ist, daß

unser Geldmangel groß ist, kurz, daß wir eine arme
Nation sind. Ein armes, aber biederes tapferes mäßiges
Volk, ersetzt den Mangel an Rychthum, durch Tugend.
Seine Freyheit undÜuabhängiÄat bleiben durch diese

gesichert. Für sie vergossen unsre' Väter ihr Blut, fur
sie sind es unsre Söhne zu vergicssen bereit. — Wie
gewiß sind wir also jedes andern Opfers, jedes Bey-
träges zu diesem Zweck! Unser Kriegswesen nmß frey,
lich neu geschaffen und eingerichtet werden. Aber das

Nochwendige ist da! treue und tapfere Leute, belebt

vom Geiste ihrer Vorfahrcrn! Drey Männer schwuren
die Freyheit ihres Landes! Gott war bey ihnen! Er
hörte und erhörte sie MitHundcrtcn schlugen sieTausende!

Mit wenig Tausenden Oestreichs Heeresmacht! Fürsten,
Herzoge Grafen, und Margrafen, Ritter, geharnischte

EdàgM»! Gerüstete Knechte! und alles Geschmeiß



das ihnen nachziehen mußte? das vermochten sie, weil
sie frey leben wollten, und für das Vaterland sterben
konnten. Ein Mann ein Winkelried opferte sich

und der Sieg war dem Vaterland gewonnen! Kurz
sie waren ein Volk, von welchen keiner war der ßohe,

auch nicht einer! Ein Volk, für das wir versichern
können : Es wird, wenn es zum Kampfe gezwungen
wird, nicht nur feine Unabhängigkeit und Freyheit be-

Häupten, sondern neben den Bundsgenosscn, und feine
Bundögenossen sind Franken-Ruhm erwerben. Wundern
werden sich die Zeitgenossen, und gestehen müssen, die
Schweizer hauen ein wie Franken- und stehen im
Schlachtgetümmel wie Russen. Möchten doch die
Fürsten weift werden, und den Frieden ergreissen!
Welch ein Exempel: zwey kleine Könige wagten cS

Ncrräther an den Eroberern der Freyheit zu werden,
und wenige taufende der Vertheidiger derselben zer-
trümmern Thron, Scepter und Krone in einem Mo-
nate. Ihr große Potentaten, Kaiser und Könige,
benutzt die Lection. Es braucht nur ein paar Divi-
sionen Franken mehr/ und euereJnsigmen werden mit
jenen begraben,. —

Für die Unordnungen die noch wegen der Gerech-
tigkettspflege herrschen, wird die Gesetzgebung sorgen.
Und freuet euch mit mir, Bürger Collcgen, dieser
Botschaft. Sie werde gedruckt und der Commission
über den Zustand Helvetteus zu fernerer Berathung
überwiesen.

Su ter freut sich, daß uns die Franken nicht
stecken lassen, daß sich daS Direktorium so sehr mit
der untern Erziehung beschäftigt die bisher so schlecht

war, und besonders über das Wayftnhans in Stanz.
Bey diesem Anlaß wiederholt er seinen crstgcmachten
Antrag, das kein Angeklagter mehr über 24 Stunden
unverhört eingesteckt bleibe Unsern Zustand findet er
im Ganzen betrachtet nicht schlecht, besonders wenn
man nur glaubr daß es nichts als nur reinen Willen
braucht um frey zu seyn. Er unterstützt Huber.

Kühn sagt, das Gemälde, welches uns das Di-
rcktorium hier vorlegt, hat zwey Seiten. Die eine
ist schreckend für Männer die sich fürchten, aber
nicht für uns. DicftSKtlebcl ist nur ein Ueberblcibftl
d-s allen Systems, ihr werdet neue gleichförmige Gs
fttzbücher verfassen. Aber bedenkt, daß sie nicht mehr
nach dem alten einfachen Systeme seyn können, denn
wenn es auch in einigen Gegenden angieng, so ist es

dagegen in den andern Gemeinden Helveticas unmög-
lich Ein Vorschlag über die Kriminalprozeßform,
w;rd euch nächstens ausgetheilt werden, und dem Dt-
kcklorwm hierüber cntwrechen. Eben so laßt euch
durch einige Schwierigksttey nicht von den Geschwor-
veugerichten abhalft». Sie ästn machen einem freyen,

Mann möglich in Helvctien zu wohnen. Wir find arm, die
Spartaner waren es auch, aber frey, und em herzcrheben»
der Gedanke ist es, daß in neunzehn Zwanzigtheilen von
Helvetien alles zum Marschieren bereit ist. Das beste

wird seyn, dieses mit einer Proklamation darüber drucken
zu lassen. Laßt uns dann aber auch dem Direktorium
zeigen durch unsere Thaten, daß wir seine kluge Poli,
rik beherzigen. Ich schließ? wie Huber, trage aber
noch auf eine Botschaft an das Direktorium an, ihm
anzuzeigen, daß wir es in allen, was die Anstechthal-
tung der Republik belrist, unterstützen wolle»! Und
dann endlich fodere ich) daß diese Botschaft dem Senat
mitgetheilt werde.

Pellegrini unterstützt Huber und giebt zn be-

merken, daß uns unsre Verbindung mit Frankreich
rettete. Auch in Rücksicht der Gesetzbücher und des
Drucks unterstützt er Huber und Kühn.

Custor trägt an, daß eine Commission einen Aus.
zug aus dieser Votschaft zum beständigen Gebrauch
der Versammlung mache, und stimmt zum Druck
und Mittheilung an den Senat.

Se er et an folgt Huber und Kühn, und wünscht
besonders daß die Botschaft allererst an die Commis-
sion über das bürgerliche Gesetzbuch gewiesen werde.
Auch etwas Schlechtes glaubt er, sey besser als das
jetzige Wirrwarr unsrer mannigfaltigen Gcstze. Dann
aber fodert er auch Mittheilung an die Commission
über die Verminderung der Besoldungen, zu reifer Be-
herzigung. Die Beamten müssen anfangen, der Rc-
v.ibnk Opfer zu bringen; erfodcrlichen Unterhalt zu
haben, ist nicht immer das schwerste, sondern Gewöhn-
heilen und Bedürfnisse einzuschränken, und dieses so-
dcrt die Republik von uns.

Carrard folgt, und begehrt daß Koch und Se-
ecchau in die Csmuiission über das bürgerliche Gesetz-
buch geordnet werden, daß diejenige über Vermin-
Serung der Besoldungen unb der Beamten baldest rap-
Portieren.

Gras folgt auch. Auch er fühlt die Nothwendig-
keit des bürgerlichen Gesetzbuchs, wünscht aber nur,
daß die Commilficii die ciafachen Gerichtsordnungen aus
den Beraläiidccn benutze, indem sie die besten sind.

In den Bergaegcnden lebt ein einfaches Volk, das ein-
fache Gesetze hatte, die gewiß auch den minder einfachen
Kantonen behagen werden, wenigstens zum Theil.

Druck, Mittheilung an den Senat, Ueberweisnng
an die Commission über den Zustand Hilveticns zu
Entwerfling einer Proklamation und die von Kühn
vorgeschlagene Botschaft a» das Direktorium w c.n
erkannt, und Secretan und Kott, der Commission über
daschürgcrl.He Gesetzbuch zugegcbem



H über begehrt, daß die Commission auch die Bot-
schafr an das Direktorium entwerfe, und von der Re-
gicrung die allenfalls nöthigen Erklärungen ziehen dürfe.
Dieser Antrag wird angenommen.

Pan chaud trägt im Namen einer besondern
Commission zu Untersuchung einer Botschaft te?
Direktoriums, wodurch es einen neuen Kredit von
ibv ooo Fr. für das Ministerium des Innern begehrt,
an, ibm diesen Kredit zu bewilligen.

Cartier möchte wissen zu was der Minister diese

!oo,vLo Fr nöthig habe.

Schlumpf sagt, dieses Geld sey für die Vcr-
waltungskammern, für die Gerichte, bedrängte Ge
meinden u. d. m bestimmt, und die Commission fand
einhellig, daß der Kredit nicht lange dauern und bald
ein neuer erfoderlich seyn werde.

Der Antrag wird angenommen.
Secret an erstattet einen Rapport über daSBü

rcau des grossen Raths.
Zim mer m a nn begehrt die Urgenz.

Jomini glaubt, der Rapport über die Fuhrleute
sey dringender.

Kühn findet nichts sey dringender als zu ersparen,
stimmt also Zimmermann bey.

A i m m e r m a nn beharrt auf seinen Antrag wegen
der Dringlichkeil der Organisation des Bureau.

Jomini bleibt bey feiner Meynung. Die Er-
Haltung der Strassen sey noch dringender.

Die Urgenz wird verweigert, und das Gutachten
für 6 Tage auf den Canzleytifch gelegt.

Der Senat begehrt durch eine Botschaft 4000 F
für die Bedürfnisse feines Buregus.

Kühn unterstützt den Antrag und begehrt die

llrgenz.
Dieser Antrag wird angenommen.
Es wird eine Botschaft des Direktoriums verlesen,

worin es den gesetzgebenden Räthen den besondern Fall
vorlest, in welchem sich die Vcrwaltungsêammcr des

Cantons Waldstätten befindet, die ohne Suppléas
ten sey, und bey welcher zwey Glieder ihre Entlassung
begehrt und erhallen halten, und nun die Suppieam
ten die fie ersetze» sollten, nicht vorhanden sind. Es
ladet diesem zufolge die gesetzgebenden Räthe ein, zu

entscheiden, auf welche Art, und nach welcher Form
die mangelnden Suppleanlen bey dcr VcrwalttmgökaHer
ersetzt werden sollen.

Kühn wundert sich, daß sich diese Kammer her

ausnahm, vom Volk erwählten Beamten den Abschied

ju geben, und begehrt, daß diese zurückgerussrn werden.

Secretan folgt, und begehrt die motêvirte Ta-
qesordnung, daß niemand einem vom Volk gewählten
Beamten die En lassung geben könne.

Herzog würde diesen Antrag unterstützen, wenn
er nicht etwas anders dahinter vermuthete, er begehrt
daher eine Commission.

Huber sagt: Das Direktorium kann sie absetzen
und auch entlassen. Ich begreift aber nicht warum
man wider den Willen des Volks und der Konstitu-
tion, immer den Grundsatz aufstellen will, niemand
dürft den vom Volk Erwählten Abschied geben. Er
begehrt eine Commission, um vorzuschlagen wie diese
Verwalter bis zur nächsten Erwählung ersetzt werden
können.

Graf folgt.
K u h n widersprichtHuber'n und behauptet dasDk-

rektonum habe nur Gewalt abzusetzen, wenn Gründe
obwalten, nicht aber zu entlassen, ausser es seyn Grün-
de vorhanden um eine Entlassung zu gestatten die eine
höfliche ^Absetzung ist. Indessen stimmt er zu einer
Commission,'die die Thatsache untersuchen soll.

Zimmern:ann erinnert an die Dringlichkeit,
einmal über die Entlassungen zn entscheiden. Hätte die
Kammer die Entlassung gegeben so stimmte er zur
Tagesordnung; allein er wisse es nicht und der Fall
sey sehr leicht möglich, daß ein Verwalter ein sehr
ehrlicher Mann sey, aber unfähig zu dieser Stelle und
das Direktorium ihm sagte, er solle die Entlassung
begehren. Diese Gewalt möchte er ihm nicht nehmen;
er begehrt daher ein Botschaft an das Direktorium,
um zu fragen wer diese Verwalter entlassen habe.
Secrctans Antrag will er durchaus nicht, weil er die
große Frage über Entlassung ummtersucht entzwey-
schneiden würde,

N ü c e unterstützt die Votschaft.
Wyder folgt.
Secretan sagt: Zu was die Commission? Das

Dircctorium hat die Entlassung angenommen — ich
glaube wider die Constitution, man mag sagen was
man will; auch giebt die Constitution ihm nur die
Gewalt cine Kam. m er, nicht Glieder derselben zu
entlassen; und der Beschluß muß immer inotivirt seyn.
Soll das Directorium alle absetzen können, die nicht
fähig sind Es könnte auch an uns kommen; ich
fühle mich zwar unfähig, aber die ärgste Despotie
würde durch solche Absetzungen entstehen. Wollet Ihr
mein Motif nicht, so gründet die Tagesordnung auf
den § :<Z5 der Constitution. Die Republikaner kennen
keine Höflichkett, sondern Geradheit.

Koch uutt'.s.üft Kühn: Die Kammern haben



einen Theil der vollziehenden Gewalt, für die das Di-
rcctorium verantwortlich ist; mid nimmt man nicht an,
das Volk sey unfehlbar, fo muß man auch annehmen,
ein Mann könne sich ändern : so kann es auch nöthig
werden, einen Verwalter zu entlassen. Auch sagt die
Constitution: „ wenn es das Dircctorimn für nöthig
hält." Wir sollen uns genau an die Grundsätze der
Constitution halten, und wenn schon solche in diesem
Büchlein sind, die uns nicht gefallen, die sogar der
Philosophie zuwider sind, so müssen wir dabey blci-
den, wenn unser Kleid nicht ausder einen Seite schwarz,
auf der anderen weiß seyn soll. Wenn wir sie einst
ändern können, dann ist es etwas anders. Würden
nur in einem Cantone die Finanzen schlecht verwaltet,
so würden wir uns an das Directorinin halten: folg-
dich muß es auch die Gewalt haben, dafür zu sorgen.

-Hat nun das Directorium die Gewalt, alle abzusetzen,
warum nicht einen Oder es setzt alle ab, und erwählt
wieder vier dafür. Werden nun all: krank und unfä-
hig : soll es sie absetzen, das schimpsiich ist; nicht sie cut-
lassen dürfen, in einer Republik, wo keiner unvcr-
schuldet gestraft werden soll? Ucberhaupt ist es jetzt
nicht darum zu thun, den Grundsatz auszustellen: Kci-
ner könne entlassen werden. Er ist buchstäblich wider
die Constitution, welche die Absetzung zugicbt. Auch
muß man uns nicht mit den Verwaltern vermischen.
Sie sind eine untergeordnete Gewalt. Und säße ich im
Directorium, ich würde die motivirte Tagesordnung
dahin auslegen: das Directorinin solle die ledigen
Stellen ersetzen. Ich trage auf eine Commission an.
Ich glaube der Fall sey der, daß diese Verwalter den
Geschäften nicht gewachsen seyen, und da habe das
Directorium sehr gut gethan.

Carrard stimmt auch zu einer Commission. —
Es müssen zwey Sachen unterschieden werden: die
Entlassung, und die beyden Supplcanten, die nicht
kommen wollten, und die die Kammer entließ. Kann
das geduldet werden? Hat aber das Directorium,
weil es die Kammer absetzen kann, auch das Recht,
ein Mitglied abzusetzen? also auch bey den Gerichten.
Es wäre um die Freyheit geschehen, wenn das Di-
rcctorium dieses Rech: hätte, und dasselbe gebrauchen
wollte. Es kann also nur das ganze Corps absetzen,
und die Gründe sind leicht zu finden. Es braucht
weit stärkere Gründe, um ein ganzes Corps abzusetzen.
Ich stimme also zu einer Commission.

Guter sagt: Unsere Constitution ist für die Kind-
mit einer Revolution gemacht, der es nicht an der
Slirne stand, daß es so gut gehen würde. Noch mehr,
es scheint, die Gewalt des Dircctorimns war nicht
"muwl hinlänglich, denn Ihr habt die Gewalt des-
' bcn schon zwcy'.nal erhöbt. In Zeiten der Ruhe
-'-le es eine ungeheuere Macht; allein hier sehe ich

die Sache ganz anders an, als bey den Gesetzgebern,
die schlechterdings nicht entlassen werden dürfen, und
ich stimmte nie dazu, und sollte ich die Hand ins
Feuer halten; allein hier widerspricht sich die Consti-
tution selbst; überdieß ist es nicht mehr lange zu den
Wahlversammlungen, und ohne die Constitution an-
ders zu verletzen, als sie sich selbst verletzt, glaube ich
könne man die Wiederbefttzung den Director«: geben.

Die Vothschast wird an eine Commission gewiesen
und in dieselbe geordnet : Herzog, Veßler, Guter,
Bourgeois und Custor.

Durch eine andere Bothschast ladet das Dirccto-
rium die gesetzgebenden Räthe ein, den Hauptort deS

Distrikts Niederftftigen, im Canton Bern, nach Ueten-
dorf zu verlegen.

Anderwert glaubt, man könne jetzt gar nicht
eintreten, sonst werde man mit Petitionen überhäuft.
Er stimmt zur Vertagung bis zur allgemeinen Ein-
theilung der District« Dieser Antrag wird unterstützt
und angenommen.

In einer Bothschaft macht das Directorium die
gesetzgebenden Räthe ans den Fall aufmerksam der
vorkommen könnte, wo drey Brüder ans einer Fami-
lie in das Anszügcr-Corps kämen der erste durch die
Aushebung, die zwey anderen durch das Loos. Es
ladet sie darum cm, zu untersuchen, ob es nicht schick-

lich wäre, künftig dieser Verirrung des Looses durch
einen Zusatz zu dem Gesetze vom Christmvnat,
über die Organisation der Miliz, zuvor zu kommen.

Man begehrt die Rückweisung an die Militär-
Commission.

Koch sagt: Das Directorium muß den Sinn die-
ses Gesetzes nicht recht gesaßt haben. Sein Grund-
satz ist, daß alle Unverchlichte ins Feld müssen, ehe
ein Verhcyrathetcr ziehen muß; und damit nicht mein
einziger Vehn vielleicht ziehen müsse, indessen meines
Nachbars drey zu Hause bleiben können, wird allererst
einer aus den dreyen ansgehobcn, die beyden anderen
sind dann im gleichen Falle wie mein einziger, und
sie müssen alle loosen. Nun hat mein Nachbar nicht
mehr Recht, einen Sohn zu Hache zu haben, als ich,
und da sie, nach dem Gesetze, nicht in der gleichen
Compagnie seyn können, so kommen sie auch nicht
miteinander auf das Piquet, sondern wenn nicht das
ganze Anszügcr-Corps marschiren mnß, so kommt der
eine nach Hause, wenn der andere zieht. Ich möchte
zur Tagesordnung gehen; wenn man aber lieber will,
so stimme ich auch zur Rückweisung an die Commis-
sion, die gewiß ans uichrs anders antragen wird.

Die Ruckwcisttng wird erkennt.



Großer Rath, 21 Hornung.

Präsident: Schln mpf.
Cartier erstattet einen Rapport über das Weid-

recht, der für 6 Tage auf denKanzicytisch gelegt wird
Folgendes Gutachten über das Fuhrwesen ist an

der Tagesordnung, und wird artikelweis behandelt
Vorher werden noch einige Bittschriften von Fuhrleuten
aus dem Argan und von St. Gallen verlesen, die
wünschten, daß sie 60 Zentner, ohne den Wagen zu
rechnen, laden, und für diellebcrladung nur 2 Kreuzer
vom Centner und drey Stunden Wegs, Buße zahlen
Dürfen.

An den Senat.
In Erwägung, daß es nothwendig ist, bey so ver-

fchiedeucn Verordnungen über das Fuhrwesen in den
ehemaligen Kantonen, allgemeine Gesetze zu versassen

In Erwägung, daß die Erhaltung der Landstras-
sen, den Handel, die inneren und äusseren Vcrbindun-
gen vorzüglich befördert.

In Erwägung, daß diese Beförderung das nnver-
trossene Augenmerk jeder weisen Regierung seyn soll.

In Erwägung endlich, daß durch allzugroße Fuhr-
lasten die Heerstrassen zu Grunde gerichtet, selbst die
Beförderung desHandcls dadurch gehemmt, der arme
Landmann am meisten gekränkt, Zünd dem Staat un-
geheure Kosten verursacht werden.

Hat der große Rath beschlossen:

Die Ladung eines Güter - oder Bagagewagens
soll in ganz Helvetica mit Inbegriff des Wagens
und des führenden Geräths auf 60 Centner, Mark-
gcwicht, eingeschränkt seyn.

s. An allen Orten, wo das Rad muß gespannt
werden, soll es mit einem hölzernen Radschuh
geschehen, bey einerGcldduß von s Fr.

. Auf zweyrädrige Wagen darf, Wagen und Ge-
räthe mit begriffen, nicht mehr als 26 Zentner
geladen werden.

4. Es ist verboten den großen Wägen kleine zwey
oder vierräderige Wagen anzuhängen.

s. Jeder Fuhrmann, der fünf Zoll breite Radschie-
nen führt, zahlt den halben Theil weniger Weg-
geld als andere.

. Von jedem Zentner Uebergcwicht soll bey Vorsin-
den zum erstenmal eine Geldbuße von 6, das 2te
mal von e.2, das atemal von 24 Schwcizerfrankcn
von dem Fuhrmann bezahlt werden.

lt. Derjenige, welcher schon dreymal für Ueberla-
dmmg gestraft worden wäre, und wieder dieses

Vergehen begienge, soll durch eine EinspernMg
von wenigstens acht Tagen, und längstens einem
Monat gestraft werden.

8. Die ausübende Gewalt wird an den Orten, wo
es nöthig seyn wird, Lastwagen errichten lassen.

S. Es ist jedem Fuhrmann verboten mehr als zwey
Pferde in einer einzigen Reihe vor einander zu
spannen.

iw. Dieses Gesetz soll gedruckt, in ganz Helvetic?,
öffentlich bekannt gemacht, und wo es nöthig ist
angeschlagen werden.

Die Fortsetzung folgt.)

Politische Vorschläge.

Ueber die zweckmäßigere Benutzung des
geistlichen Standes.

Der Staat wird vielleicht die Religionsdiener selbst

besolden; und dadurch scheint er das Recht zu bckom-

men, ihnen solche Beschäftigungen aufzulegen, die mit ih-
rcmBernfin Verbindung stehen, und ihre Kräfte nicht
übersteigen. Nun wird ihnen durch die neue Ordnung
der Dinge,, wie es scheint, ein etwelcher Theil ihrer
Geschäfte abgenommen, z. Er. die Besorgung des

Armcnwcsens, weswegen sie viele Audienzen ertheilen,
und einen nicht unbeträchtlichen Theil ihrer Zeit an-
wenden mußten. Um so viel mehr also darf man
ihnen etwas Anderes auflegen.

Was kann man ihnen denn für neue Geschäfte ge-
ben? Die Hauptbeschäftigung der Geistlichen ist ohne
Zweifel Unterweisung über das Sittliche, Aufklärung
über die Pflichten. Nun giebt es mehrere Wissenschaf-
ten, welche mil der Moral und Moralität in der eng-
sten Verbindung stehen, welche zur Verfeinerung des

Selbstgefühls dienen, das mora ische Gefühl über-
Haupt veredeln, zur Kenntniß der Pflichten führen, und
Einsicht in die guten mW schlimmen Folgen der Hand-
lungen verschaffen. Diese Wissenschaften find zu einer
vesten Moralität beynahe unumgänglich nothwendig.

Und welches sind denn diese wichtigen, die Mora-
lität so sehr befördernden Wissenschaften^

Die erste ist unsers Erachtens die Geschichte. Diese
hat etwas ungemcin Faßliches, auch für'denjenigen
Faßliches, der weder Schnelligkeit in Begriffen, noch
viele Kenntniß der Sprache besitzt. Die Geschichte

zeigt die Folgen der Tugend und ffes Lasters, und zwar
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